
Begründung:

Die Kommunalverfassung kennt grundsätzlich nur zwei Ausschlussgründe für den Ausschluss 
der Öffentlichkeit. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass berechtigte Interessen Einzelner 
betroffen sind, die andere darin, dass das öffentliche Wohl gefährdet wäre. Bei 
Veranstaltungen, die einen reinen Informationscharackter haben ist dies auszuschließen.  Es 
gibt keinen Grund derartige Runden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen. Die FDP-
Fraktion wird sich an derartigen Treffen auch weiterhin nicht beteiligen, um dem Vorwurf der 
"Klüngelei" nicht ausgesetzt zu sein. Weiterhin gibt es genügend Gremien in denen 
Informationen gegeben werden können, deshalb sind solche internen Runden auch nicht zu 
akzeptieren.

3. Sitzungen des Präsidiums der Stadtvertretung finden grundsätzlich öffentlich statt.

2. Der Stadtpräsident wird aufgefordert grundsätzlich keine geheimen oder nichtöffentlichen 
Veranstaltungen mit Vertretern der Fraktionen oder einzelner Gruppierungen 
durchzuführen, außer es besteht die Gefahr der Gefährdung des öffentlichen Wohls oder es 
sind die berechtigten Interessen Einzelner berührt.

1. Der Bürgermeister wird aufgefordert grundsätzlich keine geheimen oder nichtöffentlichen 
Veranstaltungen mit Vertretern der Fraktionen oder einzelner Gruppierungen 
durchzuführen, außer es besteht die Gefahr der Gefährdung des öffentlichen Wohls oder es 
sind die berechtigten Interessen Einzelner berührt.
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Die Stadtvertretung möge beschließen:


